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«Sonntag bett 14. Sunt 1891

SormittagS 8 llpr
im p)roftratl)üfaat'e jtt Stern.

(Sdiluß.)
5Era£t. 9. Traufen* ttitb ItnfaUoerfit^erung. 3it einem

bortrefflidjeit einftünbigen ffteferat begriinbet Herr ©tänberatl)
Sienharb in Sern foïgenbe ®hefen:

®ie ®elegirtenberfammluug beS @c£)tueig. ©ewerbebereinS,
in ©rwäguug:

baft bie beförberliche 8lnbanbnabtne unb Surdjfüftrung
ber SunbeSgefeftgebung über .tranfen* unb UnfaHberfidjerung
aus ätnei ©rünben wüttfdjbar erfcfjeint;

einmal, bamit bie Härten unb Ungleichheiten ber Haft*
pflidjtgefehgebung fo rafcp als ntöglid) befeitigt luerben;

fobanu, iueil ber (Srlaft meiterer einheitlicher Sorfdjri'ften
über baS ©ewerbewefen niept p weit ftinauSgefcftobett Wer«

ben barf ;

baft eS im Sntereffe einer richtigen ©eftaltung ber Siran«
tens unb UnfaHberfidjerung liegt, wenn bie betljeiligten Greife
fdjon jeftt ihre SInfidE)ten über bie wefentlidjften Sßitnfte aus«

fpredjen;
befcftlieftt :

®en SunbeSbeljörben uorläufig folgenbe Sßünfdje p unter«
Breiten nnb pr Serüdfidjtigung 31t ernpfelften:

1. ®ie ®urct)füftrung be§ Slrt. 34 bis ber SunbeSber«
faffung möct)te mit allen üftittetn beförbert toerben unb e§

mödjten fdjon jeftt bie SSorbereitungen für ben ©rlaft weiterer
einheitlicher Sorfdjriften über baS ©ewerbewefen an bie §anb
genommen werben;

2. bie tranfen« unb Unfallberftdjerung feien gleichseitig
unb im 3ufomtneul)attge 31t orbiten;

3. baS Obligatorium fei auch auf bie nicht im Sohne
ober SDienfte SInberer ftehenben fog. felbftftänbig ©rwerbenbeu
auSsnbehnen. Seim ÜRachmeiS gewiffer gefeftltdj 31t fipirenber
SorauSfeftuttgen fönne Sefreittug bon ber .franfenberfidjerung
Sitgelaffen werben. ®en Arbeitgebern fei ber Seitritt 3m Ser«
fidjerung 3U ermöglidjen;

4. bie SeitragSleiftung ber Slrbeitgeber fei fo 31t bemeffen,
baft bereit .fonfnrrensfäftigfeit unb ihre beredjtigieu ©infom«
menSanfprüche nicht beeinträchtigt werben. <3ie feien bon
fernerer Haftpflicht über bie Serficperung hinaus 31t eutbinbeit ;

5. bie fog. Sarensseit fei auf 6 Sßodjeu au§3ubehnen;
6. bie Serwaltung ber Srautenfaffett fei nicht auSfcplieft«

lid) ben Serfidjerten 3U uberlaffen ; ebentuell feien biefelbeu
nicht gaits bon ben Saften ber burdj bie Sranfenfaffen ber«

giiteten Unfälle 3U befreien;
7. für bie UnfaHberfidjerung fei eine bie ganse ©djweis

umfaffenbe ftaatlidie Slnftalt 31t errichten. Sie éranfenber«

fidjerung fei lofalen Serbäitben 3U übertragen; febod) unter
Dffenhaltung ber äRöglidjfeit, eine gegenfettige Hlüdberfidjer«
ttngS« ober SluSgleichungSgemetnfdjaft für aufterorbentlid)e
ftäHe 31t fchaffen;

8. bie llnfalloerhütung fei mit allen biettltdjen Mitteln,
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Protokoll
der

DrlegirttNlirrs. des Wacher.
Cewerdevereins

Sonntag den 14. Juni 1891

Vormittags 8 Uhr
im Krosiratljssaat'e zu Wer».

(Schluß.)

Trakt. 9. Kranken- und Unfallversicherung. In einem

vortrefflichen einstündigen Referat begründet Herr Ständerath
Lienhard in Bern folgende Thesen:

Die Delegirtenversammlung des Schweiz. Gewerbevereins,
in Erwägung:

daß die beförderliche Anhandnahme und Durchführung
der Bundesgesetzgebung über Kranken- und Unfallversicherung
aus zwei Gründen wünschbar erscheint;

einmal, damit die Härten und Ungleichheiten der Haft-
Pflichtgesetzgebung so rasch als möglich beseitigt werden;

sodann, weil der Erlaß weiterer einheitlicher Vorschriften
über das Gewerbewesen nicht zu weit hinausgeschoben wer-
den darf;

daß es im Interesse einer richtigen Gestaltung der Kran-
ken- und Unfallversicherung liegt, wenn die betheiligten Kreise
schon jetzt ihre Ansichten über die wesentlichsten Punkte aus-
sprechen;

beschließt:
Den Bnndesbehörden vorläufig folgende Wünsche zu unter-

breiten und zur Berücksichtigung zu empfehlen:

1. Die Durchführung des Art. 34 dis der Bundesver-
fassung möchte mit allen Mitteln befördert werden und es
möchten schon jetzt die Vorbereitungen für den Erlaß weiterer
einheitlicher Vorschriften über das Gewerbewesen an die Hand
genommen werden;

2. die Kranken- und Unfallversicherung seien gleichzeitig
und im Zusammenhange zu ordnen;

3. das Obligatorium sei auch auf die nicht im Lohne
oder Dienste Anderer stehenden sog. selbstständig Erwerbenden
auszudehnen. Beim Nachweis gewisser gesetzlich zu fixirender
Voraussetzungen könne Befreiung von der Krankenversicherung
zugelassen werden. Den Arbeitgebern sei der Beitritt zur Ver-
sicherung zu ermöglichen;

4. die Beitragsleistung der Arbeitgeber sei so zu bemessen,

daß deren Konkurrenzfähigkeit und ihre berechtigten Einkam-
mensansprüche nicht beeinträchtigt werden. Sie seien von
fernerer Haftpflicht über die Versicherung hinaus zu entbinden;

5. die sog. Karenzzeit sei auf 6 Wochen auszudehnen;
6. die Verwaltung der Krankenkassen sei nicht ausschließ-

lich den Versicherten zu überlassen; eventuell seien dieselben
nicht ganz von den Lasten der durch die Krankenkassen ver-
güteten Unfälle zu befreien;

7. für die Unfallversicherung sei eine die ganze Schweiz
umfassende staatliche Anstalt zu errichten. Die Krankenver-
sicherung sei lokalen Verbänden zu übertragen; jedoch unter
Offenhaltung der Möglichkeit, eine gegenseitige Rückversicher-

ungs- oder Ausgleichungsgemeinschaft für außerordentliche
Fälle zu schaffen;

8. die Unfallverhütung sei mit allen dienlichen Mitteln,
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ittgbefonbere burdj Verüdficbtigung ber Refultate bei ber ©e=

fa^retiflaffiftfation mtb bttrcf) Sßrämirungen 31t förbern ;
9. eg feien nicht 31t Piele (Sefafjrenflaffen aufjuftetlen ;
10. in ber SranfenPerficberung feien nur fjälle offen«

funbigen unb groben Selbitberfd)ulbeng, in ber llnfaltoer«
fidjerung nur foldje Uorfä^IidEjer Verleßuttg bon ber 25er«

fieberung anSgufc^Iiefeen;
11. bie Drganifatioit fei fo 3U geftalten, baft ben Arbeit«

gebern unb Arbeitern ein mögltcbft weitgebenber Antbeil an
ber Verwaltung unb Sontrole, fowie an ben ©ntfdjeibungen
gefiebert toerbe.

©te Verfammlung befunbet ibren Veifall. unb ber ©err
Vräfibent fpriebt bem Referenten Rameng beg 25ereine§ ben

beften ©auf auë. ©itt '

Antrag beg ©errn ©r. §11ber betr.

Streidjung ber ©befe 5 betreffenb Saren33eit luirb nach er«

battener Aufflärung suritdgesogen.
©err Staufer (3üri<h) beantragt, bag Obligatorium ber

Sranfen« unb Unfalloerfieberung auf alte tßerfonen mann«
ticken unb tneibtietjen ©efdjledjtg, ioetebe bag 21. Altergjabr
augetreten baben, au§3ubebnen.

©err Vfifter, (Riegbadj) beantragt, eg fei ber Vortrag beg

©errn Sienbarb ben Seftionen gebrudt 31er Sentitniß 31t

bringen. ©ie Sranfenoerfidjerung, für welche bereit« tüchtige
Vorarbeiten oortjanben feien, tonnte ofjtte große Schwierig«
feiten eingeführt werben, toährenb bie Utifalluerfidjerung noch

grünbtieber ©rtoägungen bebiirfe. ©er Vttttb bürfte erbeb«

liebe Beiträge teiften, 3. S3, mittelft Uebernabme oon einem
©rittet beg Staufengetbeg.

$ag altgemeine Obligatorium wirb auch oon ©errn
Safober (®Iarug) lebhaft befürwortet, ©ie Söfung ber fÇrage,
wie bag Verbältnig ber Sranfenfaffe 31er SranfenPerficberung
geregelt werben tonnte, jei nicht fo fctjwierig. ©r beantragt,
eg möchte ein Referent gewonnen werben, ber bag Shftem
beg abfotuten allgemeinen Dbtigatoriumg für Sranfen«'itnb
Unfalloerfieberung bertheibige unb mit bem Referat beg' $nt.
Sienbarb Peröfferttticbe.

©err Ringger, (St. ©allen) hält bag Obligatorium für
31t weit gebenb. Sßir müffer. überhaupt fucceffioe oorgeben,
Stüd um Stüd 31t erringen fueben, wie bieg ber Strbeiter«

febaft gelungen ift; wir bitrfen atfo in unferen fÇorberuugen
nicht 31t weit geben.

©err Santongratfj Verdftolb (©hatweil) Weigt bie Sdjluie«
rigfeiten ber obtigatorifeben Sranfenoerfidferttng an ben im
Santon Zürich gemachten ©rfabrungen nach unb warnt ba«

bor, bie Verficberunggfrage mit berjenigen ber ©etuerbegefeß«
gebung 31t pergiticfen. ©r empfiehlt, bie Verfammlung möchte
fieb nur im Allgemeinen mit bett ©tjefen beg ©m. Sienharb
einberftanben erflären, bon ber Annahme aÜ3ubeftimmter
Refolutionen Umgang nehmen unb beßljalb ben Antrag beg

©ni. Slaufer ablehnen. Severer sieht benfelben snrüct.
Rachbem ©err Sienbarb fiel) in berbanfengwertber RBeife

bereit ertlärt hat, bag Rlanufcript feines Referates bem

Verein beljufg ©rucflegung sur Verfügung 31t fteHen, unb
aud) ©err 3afober in bem bon ihm beantragten Sinne ein

Referat augarbeiten will, wirb ber Antrag beg ©rn. Vfifter
betr. Veröffentlichung einftimmig angenommen.

Schluß ber Verfammlung puuft 1 Uhr.
©er Vr010follführer:

VJerner Srebg.

$iir btc Beifftatt.
Stahl mittelft ©Ihceriit ju fjärten, hat ein ruffifeber

Rlarineoffßier erfunben. Vei biefem auch in Amerit'a patentir«
ten Verfahren wirb @lt)cerin angewenbet, um Stahl, ©ufj«
ftaljl unb ©ufjeifen 3U härten, 31t temperiren unb ansulaffen.
Vei biefer ©elegeitheit fei auf bie Sonfufion btttflotoiefen,
toeldje in ber englifdjeu Sprache bei ben Augbrüden har-
dening, tempering nnb annealing herrfdjt. Unter „har-
dening" ift bag Refultat fdjttellen Abfitljleng einer ftarf

SPub(ifattort3»Qrgan beä ©cfjtrceis. SetuerbeOereinS) Rr. 15

erfaßten Siablmaffe gemeint, unter „tempering" bag Refut«
tat ber SBiebererfaßuttg beg gehärteten Stahlg bon bebeutenb

lürgerer ©auer als biejenige bor bent ©arten, welcher eine
rafche Abfüblung folgen fann ober auch nicht, — wäbrenb
bag „annealing" in ©rfaßttng ber Rlaffe big 31t einer ©em«

peratur befteht, weld)e höher ift als bie beim ©emperiren,
wonad) ein allmäligeg Abfühlen folgt.

Sdjnteljen oon Aluminium unb feinen Segiruitgcn.
Vei ber sunehmenbett SBicfaigfeit, welche bag Aluminium in
ber Rletatturgie gewinnt, mögen hier einige Rlittbeitungen
über bag Scbmeßen begfelben Rlaß ftnbert. 3m Kleinbetrieb
faun man bag Rietall gang gut in gewöhnlichen ©bontiegeln
fcbmelsen, ohne baft eg baburd) filigtumbaltig unb fpröbe
würbe, porauggefeßt, bajj mau fein g-lujjmittel anwenbet unb
nicht 311 weit über bett Sdjmelspunft hinausgeht. SaSfefbe
gilt für eiferne ©ieget. Stnmerfatt ift ltamentlicb besüglicb
ber ©emperatnr einige Vorficht geboten, unb empfiehlt eg fidj
baher, bie ©tegel mit reiner Sohle ober mit einem ©emifch
aus inbifferenten Dïpbeit mit ©heer auSgufüttern, berartige
©iegel liefert bie gabrif in Retthaufen. ©röfsere Rlengen
Aluminium werben in einem fjlammofen gefcfjmolaen, bie
©eisung geflieht mit ©0I3« ober ©agfenerung, bodj foil titan
hier bag Ausfüttern beg ©erbeg nicht uitterlaffeit. ©roß ber

ntebrigen Sdjmetjtemperatur erforbert bag Rietall oiel 3Ut
uttb SBärme sum Sdjtuelseu, itt golge feiner hohen fpegifi«
fd)en Alarme. ©ine weitere golge biefer ©igenfdfaft ift and),
bah bag Rietall, wenn überhißt, fefa' lauge fiepen tnttfe, ehe

eg auf bie richtige ©ießtemperatur abgefüllt ift. Abfälle,
wie ©rehfpähne k., werben am beften Perfd)molgett, tubem
man erft fompafte Stüde 31t einem Rletatlbab uieberfdjmelgt,
uttb bie Abfälle in bie gefdjntolseue Rtaffe einträgt.

©riibcit Srljcllurf 31t Karen. Rlan Perfeßt nach „R.
©rf. unb ©rf." bie 31t flärettbe glüffigfeit mit einem Viertel
ißreg Volumettg Vensin ober gereinigtem Vetroleumfpiritng
unb läßt unter geittoeiligem Umfchütteln eilte Vierteiftunbe

flehen. Rachbem beibe g-lüffigfeiten fich in gtoet Schichten
getrennt haben, bat man eben eifte Söfnttg ber fett« unb
waebgartigen Stoffe in töengiu unb barunter bie Pöllig flare
alfobolifebe Scbeüacflöfung. Rlan trennt bie leßtere bttreh

Abgießen ober im Sdjeib.eiriihter Pon erfterer ttttb bertreibt
bie Spuren beg aufgenommenett Vensing burd) gelinbeg ©r«
Wätutett uttb Umrühren. Rlan fann auch nod) einfacher fo
»erfahren, baß man ben rohen Sad oor bem Söfen grob
gepuloert ein« ober gtoeimal mit fßetroleumfpiritug wäfdft.
©er fo beljanbelte, oon Sett unb Alachs befreite Sad lögt
fid) fiar in Atfotjol. 3febe weingetftige Sdjeüadföfuttg fann
bem gleichen Verfahren unterworfen werben.

Ilm Seitein in Räumen feftjufteHeu, bei betten wegen
ber Vefcbaffenbeit beg g-nßbobettg ober ber SBäitbe feine

Stüßbafen refp. .£afeu oerwenbet werben föunett, wirb bie

Anbringung bon Sautfcbufplatten unterhalb ber ©olme em«

pfol)Iett. ©iefe ©inriebtung erlaubt überall ein fidjereg fyeft«

fteHen ber Seitern.

Scrïd)tcbeneê.
St. (Mtifdjer lantottalev ©eioeibeocrbanb. ©ie am

28. Sunt in Altftätten tagettbe ©elegirtenoerfammlmtg beg

faittonalen ©eroerbeoereing würbe eröffnet unb geleitet oon
©errn Rräfibent A. Sulfer, Sngettieur, uttb erlebigte suerft
bie Saffarecbnuttg, weldje 31t feinen Vemerfungen Anlaß bot.
©in Antrag, bie SeßrlingSprüfnngen abwechfelttb auh auf
bent Sattbe abgubalten unb auf biefe 2Beife bag Sntereffe für
bie Sadje möglidbft toad) 31t rufen, tourbe ber Sommiffion
31t gwedbienlicher Ausführung überwiefen.

3n Vebattblitng fiel alsbann bie Submiffiongfrage, itt
welcher ber Verbanb in ©auptfadjen ben Veftrebuugett beg

Sebweß. Sttgenieur« unb Arcbiteftenoereing beipflichtete, ©r«
neuert würbe fobattn auch befdjloffeit, bie Anftrengungen für
©daß eines eibgett. ©etoerbegefeßeg fortgufeßeu, nametttlid)

176 IlluSrirte schweizerische Handwerker-Zeitung

insbesondere dnrch Berücksichtigung der Resultate bei der Ge-

fahrenklassifikation und dnrch Prämirungen zu fördern;
9. es seien nicht zu viele Gefahrenklassen aufzustellen;
19. in der Krankenversicherung seien nur Fälle offen-

kundigen und groben Selbstverschuldens, in der Unfallver-
sicherung nur solche vorsätzlicher Verletzung von der Ver-
sicherung auszuschließen;

11. die Organisation sei so zu gestalten, daß den Arbeit-
gebern und Arbeitern ein möglichst weitgehender Antheil an
der Verwaltung und Kontrole, sowie an den Entscheidungen
gesichert werde.

Die Versammlung bekundet ihren Beifall und der Herr
Präsident spricht dem Referenten Namens des Vereines den

besten Dank aus. Ein Antrag des Herrn Dr. Huber betr.

Streichung der These 5 betreffend Karenzzeit wird nach er-
haltener Aufklärung zurückgezogen.

Herr Klauser (Zürich) beantragt, das Obligatorinm der

Kranken- und Unfallversicherung auf alle Personen männ-
lichen und weiblichen Geschlechts, welche das 21. Altersjahr
angetreten haben, auszudehnen.
Herr Pfister, (Riesbach) beantragt, es sei der Vortrag des

Herrn Lienhard den Sektionen gedruckt zur Kenntniß zu

bringen. Die Krankenversicherung, für welche bereits tüchtige
Vorarbeiten vorhanden seien, könnte ohne große Schwierig-
keiten eingeführt werden, während die Unfallversicherung noch

gründlicher Erwägungen bedürfe. Der Bund dürfte erheb-
liche Beiträge leisten, z. B. mittelst Uebernahme von einem
Drittel des Krankengeldes.

Das allgemeine Obligatorinm wird auch von Herrn
Jakober (Glarns) lebhaft befürwortet. Die Lösung der Frage,
wie das Verhältnis der Krankenkasse zur Krankenversicherung
geregelt werden könnte, sei nicht so schwierig. Er beantragt,
es möchte ein Referent gewonnen werden, der das System
des absoluten allgemeinen Obligatoriums für Kranken-Ond
Unfallversicherung vertheidige und mit drin Referat des Ar».
Lienhard veröffentliche.

Herr Ringger, (St. Gallen) hält das Obligatorium für
zu weit gehend. Wir müssen überhaupt successive vorgehen,
Stück um Stück zu erringen suchen, wie dies der Arbeiter-
schaft gelungen ist; wir dürfen also in unseren Forderungen
nicht zu weit gehen.

Herr .Kantonsrath Berchtold (Thalweil) weist die Schwie-
rigkeiien der obligatorischen Krankenversicherung an den im
Kanton Zürich gemachten Erfahrungen nach und warnt da-

vor, die Versicherungsfrage mit derjenigen der Gewerbegesetz-
gebnng zu verquicken. Er empfiehlt, die Versammlung möchte
sich nur im Allgemeinen mit den Thesen des Hrn. Lienhard
einverstanden erklären, von der Annahme allzubestimmter
Resolutionen Umgang nehmen und deßhalb den Antrag des

Hrn. Klauser ablehnen. Letzterer zieht denselben zurück.
Nachdem Herr Lienhard sich in verdankenswerther Weise

bereit erklärt hat, das Manuscript seines Referates dem

Verein behufs Drucklegung zur Verfügung zu stellen, und
auch Herr Jakober in dem von ihm beantragten Sinne ein

Referat ausarbeiten will, wird der Antrag des Hrn. Pfister
betr. Veröffentlichung einstimmig angenommen.

Schluß der Versammlung punkt 1 Uhr.
Der Protokollführer:

Werner Krebs.

Für die Werkstatt.
Stahl mittelst Glycerin zu Härten, hat ein russischer

Marineoffizier erfunden. Bei diesem auch in Amerika patentir-
ten Verfahren wird Glycerin augewendet, um Stahl, Guß-
stahl und Gußeisen zu Härten, zu temperiren und anzulassen.
Bei dieser Gelegenheit sei auf die Konfusion hingewiesen,
welche in der englischen Sprache bei den Ausdrücken star-
clsiriiiA, tsmpsriltA und arrirsaliliA herrscht. Unter „Uar-

ist das Resultat schnellen Abkühlens einer stark
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erhitzten Stahlmasse gemeint, unter „Isra^sriirA^ das Nesul-
tat der Wiedererhitzung des gehärteten Stahls von bedeutend
kürzerer Dauer als diejenige vor dem Härten, welcher eine
rasche Abkühlung folgen kann oder auch nicht, — während
das „airirsalillA" Erhitzung der Masse bis zu einer Tem-
peratnr besteht, welche höher ist als die beim Temperiren,
wonach ein allmäliges Abkühlen folgt.

Schmelzen von Aluminium und seinen Legirungen.
Bei der zunehmenden Wichtigkeit, welche das Aluminium in
der Metallurgie gewinnt, mögen hier einige Mittheilungen
über das Schmelzen desselben Platz finden. Im Kleinbetrieb
kann man das Metall ganz gut in gewöhnlichen Thontiegeln
schmelzen, ohne daß es dadurch silizinmhaltig und spröde
würde, vorausgesetzt, daß man kein Flußmittel anwendet und
nicht zu weit über den Schmelzpunkt hinausgeht. Dasselbe
gilt für eiserne Tiegel. Immerhin ist namentlich bezüglich
der Temperatur einige Vorsicht geboten, und empfiehlt es sich

daher, die Tiegel mit reiner .Kohle oder mit einem Gemisch
aus indifferenten Oxyden mit Theer auszufüttern, derartige
Tiegel liefert die Fabrik in Nenhausen. Größere Mengen
Aluminium werden in einem Flammofen geschmolzen, die
Heizung geschieht mit Holz- oder Gasfeuerung, doch soll man
hier das Ausfüttern des Herdes nicht unterlassen. Trotz der

niedrigen Schmelztemperatur erfordert das Metall viel Zeit
und Wärme zum Schmelzen, in Folge seiner hohen spezifi-
scheu Wärme. Eine weitere Folge dieser Eigenschaft ist auch,
daß das Metall, wenn überhitzt, sehr lauge stehen muß, ehe

es auf die richtige Gießtemperatnr abgekühlt ist. Abfälle,
wie Drehspähue ?c., werden am besten verschmolzen, indem
man erst kompakte Stücke zu einem Metallbad niederschmelzt,
und die Abfülle in die geschmolzene Masse einträgt.

Trüben Schellack zu klaren. Mau versetzt nach „N.
Erf. und Erf." die zu klärende Flüssigkeit mit einem Viertel
ihres Volumens Benzin oder gereinigtem Petroleumspiritus
und läßt unter zeitweiligem Umschülteln eine Viertelstunde
stehen. Nachdem beide Flüssigkeiten sich in zwei Schichten
getrennt haben, hat man oben eilie Lösung der fett- und
wachsartigen Stoffe in Benzin und darunter die völlig klare
alkoholische Schellacklösung. Man trennt die letztere dnrch
Abgießen oder im Scheidetrichter von ersterer und vertreibt
die Spuren des aufgenommenen Benzins durch gelindes Er-
wärmen und Umrühren. Alan kann auch noch einfacher so

verfahren, daß man den rohen Lack vor dem Lösen grob
gepulvert ein- oder zweimal mit Petroleumspiritus wäscht.
Der so behandelte, von Fett und Wachs befreite Lack löst
sich klar in Alkohol. Jede weingetstige Schellacklösung kann
dem gleichen Verfahren unterworfen werden.

Um Leitern in Näumen festzustellen, bei denen wegen
der Beschaffenheit des Fußbodens oder der Wände keine

Stützhaken resp, Haken verwendet werden können, wird die

Anbringung von Kautschukplattcn unterhalb der Holme ein-
pfohlen. Diese Einrichtung erlaubt überall ein sicheres Fest-
stellen der Leitern.

Verschiedenes.
St. Gallischer kantonaler Gewerbeverband. Die am

28. Juni in Altstätten tagende Delegirtenversammlung des
kantonalen Gewerbevereins wurde eröffnet und geleitet von
Herrn Präsident A. Sulser, Ingenieur, und erledigte zuerst
die Kassarechnung, welche zu keinen Bemerkungen Anlaß bot.
Ein Antrag, die Lehrlingsprüfnngen abwechselnd auch auf
dem Lande abzuhalten und auf diese Weise das Interesse für
die Sache möglichst wach zu rufen, wurde der Kommission
zu zweckdienlicher Ausführung überwiesen.

In Behandlung fiel alsdann die Submissionsfrage, in
welcher der Verband in Hauptsachen den Bestrebungen des

Schweiz. Ingenieur- und Architektenvereins beipflichtete. Er-
neuert wurde sodann auch beschlossen, die Anstrengungen für
Erlaß eines eidgen. Gewerbegesetzes fortzusetzen, namentlich
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